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A N FRA G E 

der Abgeordneten Mag. Haupt, Huber 

an den Bundesminister für Gesundheit und öffentlichen Dienst 

betreffend Fleischuntersuchung 

Die bei der FleisChuntersuchung verwendeten Stempel zur 

Bestätigung der Tauglichkeit, Untauglichkeit oder Minderwer­

tigkeit von Schlachtkörpern stellen rechtlich einen Bescheid 

dar. Während bei allen anderen Bescheiden eine Rechtsmittel­

belehrung in schriftlicher Form anzuschließen ist, enthalten 

die amtlichersei ts verwendeten Formblätter keine derartigen 

Ausdrucke. So kommt es immer wieder vor, daß Tierbesitzer 

über ihre rechtliche Situation nicht informiert sind und von 

den Lebensmi tteluntersuchungsorganen oft auch nicht in 

entsprechender Form über ihre rechtlichen Einspruchsmöglich­

keiten belehrt werden. 

In diesem Zusammenhang richten die unterzeichneten Ab­

geordneten an den Herrn Bundesminister für Gesundheit und 

öffentlichen Dienst die nachstehende 

A n fra g e 

1. Welche rechtlichen Einspruchsmöglichkeiten haben Tier­

besi tzer, denen amtlichersei ts Untauglichkei t oder 

Minderwertigkei t von Schlachtkörpern bescheinigt wurde, 

die sie in Verkehr bringen wollten? 

2. Werden Sie amtliche Formulare auflegen, die auf der 

Rückseite eine entsprechende Rechtsmi ttelbelehrung 

enthalten? 

3. Werden Sie die Fleischuntersuchungsorgane anweisen, die 

Tierbesitzer über ihre rechtlichen Einspruchsmöglichkeiten 

mündlich zu belehren? 

Wien, 3.3.1989 
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